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für töf ^efatntf Öo^iolecrfidierung
fadueifechrift de/ Zentralverband« der AngeitelIhen»

Erscheint regelmäßig Jeden zweiten Mittwoch mit

der Verbandftzeitschrift „Der freie Angestellte".

Geschäftsstelle:

Berlin SO. 26, Oranienstraße 40/41
Bezugspreis durch die Post vierteljährlich 2Mk. Eint!«

nnmmer 7* Pf- • Anzeigen werden nicht aufgenommen

Die Beteiligung der Krankenkassen an der

Wohlfahrtspflege.
Von (j g. Hey mann, Korrespondent beim Hauptverband

Deutscher Ortskrankenkassen in Dresden.

Die Befugnis der Aufsichtsbehörden, während der Geltung des

Kraikenversichenmgsgesetzes gegen gewisse Maßnahmen der

Krankenkassen einzuschreiten, die in einer an sich ganz zweck¬

mäßigen Weise getroffen wurden« um das Entstehen oder Ver¬

breiten von Krankheiten unter den Mitgliedern zu verhüten, ist

mit dem Inkrafttreten des zweiten Buches dei RVO« beseitigt
worden. Die Krankenkassen können, gestützt auf den § 363

Absatz 1 RVO. Kassenmlttel für allgemeine Zwecke der Krank«

heitsverhiitung verwenden. Durch das Wort „allgemeine44 soll

ausgedrückt werden, daß es sich nur \nn Maßnahmen zugunsten

der Gesamtheit oder eines größeren Teiles der Mitglieder handeln

darf. Vorbeugende Maßnahmen dagegen, die nur die mögliche

Entstehung von Krankheiten bei dem einzelnen Mitglied zu

verhüten bestimmt sind, bleiben nach wie vor vom Aufgaben-
kreis der Krankenkassen ausgeschlossen und den Trägern der

Invalidenversicheruug gemäß $ 1269 it RVO. Überlassen« Die

Krankenkassen haben aber trotzdem Interesse daran, das Ent¬

stehen von Krankheiten bei dem einzelnen Mitglied durch Maß¬

nahmen besonderer Art zu verhindern, weil sie dem Träger der

Invalidenversicherung gemäß § 1518 RVO. Ersatz leisten müssen,

wenn letzterer ein Heilverfahren durchführt und Arbeitsunfähig«

keil vorliegt Nur in den seltensten Fällen kann der Träger der

Invalidenversicherung einen Ersatzanspruch gegen die Kranken¬

kasse nicht geltend machen, weil meistens Arbeitsunfähigkeit
während der Dauer des von dem Träger der Invalidenver¬

sicherung durchgeführten Heilverfahrens vorliegt, nnd daher vin

Anspruch auf Krankengeld gegen die Kasse besteht. Eine klare

Abgrenzung der nach § 363 Absatz 1 RVO« zulässigen Maß¬

nahmen ist allerdings praktisch fast unmöglich. Der Kreis der

allgemeinen Schlitzmaßregeln dürfte aber nicht zu weit gezogen

werden, sondern muß jedenfalls unmittelbar dem Zweck der

Krankheitsverhütung dienen. Zu den allgemeinen Zwecken der

Krankheitsverhütung gehören z. B. die Abhaltung hygienischer
Vorträge für die Mitglieder, die Verteilung von aufklärenden

Schriften unter d\^ Mitglieder, die Anregung der Mitglieder tum

Besuch hygienischer Ausstellungen und die finanzielle Unter¬

stützung von Vereinigungen zur Bekämpfung der Volkskrank«

heiten. Als solche Vereinigungen kommen Insbesondere in

Betracht:

die Deutscht Gesell ehalt zur Bekämpfung der Geschlechts¬
krankheiten in Berlin,

der Deutsche Verein für.öffentliche Gesundheitspflege in Cassel,
der Deutsche Verein für Wahnungsreh rm In Berl

der Deutsche Verein gegen den Mißbraucl geistiger Gcträ k<

In Berlin-1 Dahlem,

das Deutsche Zentralkomitee zur Bckämi g der Tuberkulose
in Berlin und

die Deutsche Vereinigung für Säuglingsschutz in Bei Ihi.

In welchem Umfange die Krankenkassen In dei l age sind.

i rartige Maßnahmen durchzuführen, hängt besonders von de;:

i r Verfügung stehenden Mitteln al Sollen die Aufgab
\ ksain durchgeführt werden, dann eri dem - i

\*\ Summen. Dabei sei er .. daß bisher ^ chic*

I
'

r*ff gern n u orden sind, so z. K

t perl Untersuchungen der Kassenmitglieder auf Ihren

Ii tundbeit* !. l r*paben für vorgenannte Zwecke könm

I f.r 5 lange zulii ig sc als dafür die Beitrage ins eichen, uach-

ttem alle gesetzlichen Pflichtleistungen gedeckt sind. Die Er¬

hebung besondere! Beitrüge erscheint unzulässig.

Außer der finanziellen Unterstützung durch die Kranken*
kassen sollten aber auch reichlich öffentliche Mittel zur Ver¬

fügung gestellt werden, wie das teilweise bereits erfolgt ist

Eine Förderung der vorbeugenden Tätigkeit kann dadurch er¬

folgen, daß sich die Träger der Reichsversicherung zum Zweck

gemeinsamer Wohlfahrtspflege zusammenschließen. Aufgabe
dieser Arbeitsgemeinschaften wäre es dann, über die vorbeugen¬

den Maßnahmen zur Bekämpfung der Volkskrankheiteu gemein¬
sam zu beraten und gegenseitig Über d;fs Qebiet die Erfahrungen
auszutauschen bzw. sich zu verständigen und zu unterstützen.

Auszugestalten Ist zunächst die öffentliche Gesund¬

heit spf I e k e .
die in w eitern Umfange von den Gemeinden

durchgeführt werden so .
Der Rückgang der Voiksgesundhei«

im allgemeinen ii folge der schlechten Ernähiungsverhäll lisse

und der übrigen schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse in

Dciuschland erfordert dringend eine reichgesetzhehe Rexeiu
der Wohlfahrtspflege.

Im Freistaat Sachsen wurde diesem Bedürfnis durch d

Gesetz über Wohlfahrtspflege vom 30, Mai 1918 Rechnung ge¬

tragen. Als Wohlfahrtspflege im Sinne dieses Gesetzes weite.»

die Säuglings- und Kleinkinderpflege einschließlich des Mutter¬

schutzes, die Wohnungspflege, die KrOppelhilfe und die Bs-

kämpfung der Tuberkulose. Zar Durchführung des Qesctzes ist

das Land in US Pflegebezirke eingeteilt worden. Einen Pflege-

bezirk bildet u. a. noch leder Bezirksverband als Gesamtheit

derjenigen Gemeinden, die keinen eigenen Pflegebezirk bilden

und cier selbständigen Gutsbezirke. Für alle oder bestimmte

einzelne Zwecke der Wohlfahrtspflege ist der Zusammenschluß

mehrerer Riegebezirke zulassig. Die Wohlfahrtspflege wird als

Pilichtaufgabe der Pflegebezirke I trachtet Soweit auf dem

gleichem Gebiete freiwillige Organisationen tötig sind, sollen sie

zur Mitwirkung heran; ogen werden. Zwecks Ausgestaltung

der Wohlfahrtspflege im Bezirksverband ist ein Pflegeausschuß

zu bilden. Besonders hervorzuheben ist daß in den Pflege-
ausschufi auch zwei Vertreter der im Pflegebezirk vorhandenen

Krankenkassen zu wählen sind. Die Jahresrechnung und de»'

Haushaltsplan sind alljährlich vom Pflegeausschuß dem Bezirks¬

ausschuß vorzulegen. Die Beschlußfassung hierüber liegt der

Bezirksversammlung ob. Der Pflegeausschuß verfügt selbständig.

Polizeiliche Beiugnisse besitzt «er nicht

Zu dem Wohlfahrtsgesetz hat das Ministerium des Innern

unterm 4. Februar 1919 Ausführungsbestimmungen erlassen. Die

Pflegebezirke der Bezirksverbände haben danach die gemeind¬
liche Wohlfahrtspflege zu überwachen, zu fördern und soweit

nutig, za ergänzen« insbesondere a"^ Jie Einrichtungen zu schaf¬

fen, wie über die Leisl es
u I der einzelnen Gemeinden

hinausgehen.
PC die Säuglings- und Kleinl i pflege einschließlich des

Miftterscli :r ! Ist ein Law isschuß errichtet worden, der sich

aus Vertretern der Behörden, öffentlicher und privater Wohl-

fahrtsorgantsai wen, ¦¦ teu nnd dergleichen Persönlichkeiten

zusammensetzt. Für d !>r«en Zweige der Wohlfahrtspflege

bewendet es aui we lei < bei den bestehenden zentralen Ein¬

richtungen, der Zenl für Wohnungspflege, dem Landesaus¬

schuß für V: teitär ( .! i m Landesausschuß zur Be¬

kämpfung di 1 \\x

Die gesai
'

ipfleg des Landes wird einem beim

Mu sterium i b zu errichtenden Landesamt lür Wohl-

rtspflege i stell! en orznfi >ben ist, daß die Zuwendi rtgeti

Rahme« ts ite aich: als öffentliche Armen-

tt Stützung gell

Jeder Pf /'k i verpi htet eme Bezirkspflegerin ah

Ismäl Beamt anzi stellen. Als Geschäftsstelle des

Piiegebeztrk? ist ein VV fahrtsamt zu errichten. Auf dieser

ycseia:. .! .:. Grundlage ist de; weiter« Ausbau der Wohlfahrt*-
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ch Andererseits ist aber in Betracht zu

hrung dieses 1 l cht l

t. i gen in erster I e nul ist. Lei

!i anderer t\ ten halt -

an ci in aber er arten, daß die Aufbringung der Mittel für

•

'

s : ii »pflege Un i n Ä hri izes

von
*

ui Stelleu als eine der wichtigsten Aufgaben

;w wird. i> i Beschlußfassung über d.e Aufbringung der

M m Bezirksversal ttng o U wird es derea A ibe

. i h .ui die Kranl :en Zuwi ung einer den

V« Itn ien Ier Kasse entsprechenden Sui heranzutreten,

s ,.* »t da I dn Kra I ien selbst erfolgt Zu-

, hst n rdin B fstreil m -
der I len aus öffent¬

lichen Mitteln soweit i m -h erfolgen, so daß e Zuwen¬

den
... k, | en für die Maßnahmen Verwendung

fi, !. ,i gesetzliche Verpfichtung ietzt noch

best« Daneben aber sollten die Versicherungsträger

bZW \ mit den Wohlfahrtsämtern in nähere

I'.v | treten, e n dauerndes Zusammenarbeiten ermöglichen

H n >m v
i bau und der Durchführung des Gesetzes

t
• - mit

In d n Zu smmenhange ist noch die Mitwirkung der-

der Bereitstellung der Lazarette für die Volk

beitsi w zu erwähnen. Die Grundlage dazu bilden die

\ ::: Reichsarbdtsministerium erlassenen Bestimmungen über die

e Verwei 0g der letzt der Verwaltung des ReichsarbeitS-

mi ums unterstehenden früheren militärischen Heilanstalten

\ m li - ptember 1920. Danach sind zu den Beratungen Ver¬

treter der Krankenkassen hinzuziehen. Die Krankenkassen

;sen v ch all \ ein weitgehendes Mitbestimmungsrecht sichern,

i m die Heilbehandlung für die Kriegsbeschädigten nach dem

Rrichsvewrgungsgesete^rfolgrcicfa durchführen zu können.

Daß auch auf dem Gkebiete der Wohlfahrtspflege Schwindel¬

ei
• bestehen« beweist die erfolgte Bildung einer

einschalt unter dem Vorsitz des Sachreferenten des

R hsarl stninisteriums, Ministerialrat Dr. Karstedt Zar Be¬

ll er Schwindetunternehmungen gibt die Schutz-

I aft den Anfragenden sachgemäß Auskünfte über Orga-

>n, Zweck und Zuverlässigkeit von Vereinen und Eiu-

r
•

n auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege. Qescbäfts-

it de* Deutsche Schutzbund lür die Grenz- und Auslands-

hen, Berlin W. 30, Motzstraße 22.
- »weit durch das Wohlfahrtspflegegesetz in Sachsen einige

I biete noch nicht von der. gesetzlichen Bestimmungen ergriffen

len und in den Staaten, m denen die Wohlfahrtspflege noch

nU itzlich geregelt ist, haben die Krankenkassen ein Inter¬

esse an cm Gedeihen der bestehenden privaten oder öffentlichen

Wohlfahrtsc nrichtungen. Dazu gehören zunächst die Organi-
• *

• •

zur Bekämpfung der Tuberkulose. Aus dem vor-

han I n statistischen Material ergibt sich eine bedeutende

Steigerung der Tuberkuloseerkrankungen und -Sterblichkeit. Um

die i uberkulosegefabr wenigstens aui den Stand von vor dem

Kriege / irückzubringen, bedarf es emsiger Arbeit der beteiligten

Kreise und Bereitstellung beträchtlicher Mittel. Notwendig ist

\ or allen Dingen, die Hehandiung Erkrankter schon im ersten

Stadium £«r Erkrankung durchzuführen und nicht solange zu

märten, bis v die Unterbringung in einer Heilanstalt als not«

< lig erw< it. Diesem Bedürfnis soll durch eine erhöhte Tätig-

fc lei Au! fts- und Fürsorgestellen Rechnung getragen

we .v Die Träger d\:r Fürsorgestellen sind meist Stadt- und

I erwaltungen, die Träger der Sozialversicherung oder

Vereinsorganisationen. In amtlichen Erlassen wird mehrfach ein

i / s; narbeiten der Krankenkassen mit den Fürsorge«

en fflr Lungenki lürwortet, weil dadurch ersprießliche

iriolge für die ; • v mpfung .h-r Tuberkulose zu erhoffen sind.

Den Krank kassen wird auch empfohlen, regelmäßig Beiträge

In Form von lahresbeträgen nach der Kopfzahl der Ver¬

sichert i oder i1 sonst geeigneter Weise zur Verfügung zu

en. Demzt'i >!g ill such den Krankenkassen ein ihrer geld«

entsprechender EmtiuB in der Fürsorgestelle
Den Krankenkassen wird nahegelegt die

I '

v< jedem Fall von Tuberkulose nnd Tuber-

li>sevi ihnen bei den Mitgiiedern oder deren An-

K*h wird, ra benactirichtigen.
Aus sehen I nterlagen ergibt sich ferner eine er-

«^hrt er tuberku n Kinder. \m häufigsten

jeigt sich I be . K n ern in Form Jcr Skrofulöse.

Ein besonderes A
. muß d du aui d.e I berkulösen

Kindei i i< I werden, wei in in die kommenden Generationen

V0I? d ' enthj will er der Behandlung
vor de n Ein itt keif i itenbshan l!ung hat

al er ai ch d c I lc
_

| _;•¦

zu fir ...
Hier wird < v rjer f • ringung

: Es fite desl R
'

- ektm
: ?n j •

en wi V M Hct.keit d izu
" der bl J... H | mstalten,

• • ' wdung In d n n B I nd vc

K Issioi en
*

en
"

I >ri: M arf c* |
' :h ü

• I •¦ rii es Reic] •• •

.
In d in le d bei ig-

liwiiwü i raten eine gesetzliche Regelung tindei . Soweit bekannt,

soll bereits ein solches Gesetz vorbereitet werde Vor allen

Dingen mußte in diesem Gesetz die Anzeigepflicht und die Tätig¬

keit der Fursorgestellen gesetzlich geregelt werden.

Voraussetzung fir eine wirksame Bekämpfung der Tuber¬

kulose ist die Reform des W 0hliUBKS« e S c it s. D.j

Unterstützung solcher Bestrebungen sollten sich die Kranker¬

kassen in der jetzigen Zeit recht angelesen sein lassen. Be¬

sonders die schlechten Wohnungsverhältnisse in den mittelalter¬

lichen Städten bilden hauptsächlich den Nährboden für mancher¬

lei Volkskrankheiten und begünstigen die Verbreitung der Krank-

iten. liier müßten also zunächst die Mängel beseitigt werden,

um überhaupt Erfolge erzielen zu kennen. Die jetzige Zeit ist

allerdings recht ungeeignet die Wohnungsverhältnisse zu v r-

bessern. Man wird erst die Bautätigkeit beleben und die Preise

der Baustoffe senken müssen, um eine genügende Anzahl Woh¬

nungen schallen zu können. Beachtenswert sind noch die Be¬

strebungen, die Stadtbevölkerung soweit als möglich in ländlichen

Gegenden unterzubringen. Diesen Zweck verfolgt das Reichs-

SiedelungSgesetZ vom 11, August 1919. Bei einer Anzahl Kassen

erhalten die Krankenbesucber Anweisung, über die Wohnungs¬

verhältnisse gelegentlich der Kontrolle der Kranken zu berichten.

So zweckmäßig dieses Verfahren an sich ist, wird doch erst

dann wieder ein voller praktischer Nutzen daraus gezogen wer¬

den können, wenn die daniederliegende Bautätigkeit behoben ist.

Beträchtliche Ausgaben erwachsen den Krankenkassen noch

durch die Geschlechtskranken. Auch hier zeigt sich

eine beträchtliche Zunahme der Erkrankungen, so daß eine all¬

gemeine Bekämpfung deser Volksk rankheit mehr denn je geboten

ist. Da die Erkrankten ihr Leiden meist verschweigen, ist eine

sachliche Aufklärung durch Schriften. Vorträge nad Ausstellungen

geeignet, segensreich zu wirken. Die Krankenkassen sollten

daher in den Kassenräumen entsprechende Plakate sichtbar aus¬

hängen und Merkblätter an die Mitglieder gleichzeitig mit der

Ausgabe der Mitgliedsbücher verteilen. Die Aufklärungsarbeit

muß zunächst darauf gerichtet sein, die Erkrankten auf die recht¬

zeitige Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung hinzuweisen.

Eine Heilung ist dann sicherer und seltnerer zu erzielen, wenn

eine sachgemäße ärztliche Behandlung gleich im ersten Stadium

der Krankheit erfolgt. Dem Wunsche der Geschlechtskranken.

spezialärztliche Behandlung zu gewähren, sollte in alle* Fällen

ohne Bereitung von Schwierigkeiten entsprochen werden. Bio

Beteiligung der Krankenkassen an der Bekämpfung der Ge¬

schlechtskrankheiten ist auch deshalb geboten, weil nicht nur

diese Krankheiten selbst den Kassen große Ausgaben ver¬

ursachen, sondern auch well die Geschlechtskrankheiten oft die

Ursache verschiedener anderer Krankheiten bilden. Die Kranken¬

kassen können sich ferner an der Beschaffung statistischer Unter¬

lagen ausgiebig beteiligen, da ihnen die meisten Krankheitsfälle

bekannt werden und sie sich über den Verlauf der Krankheit

an Hand der Krankenscheine sehr gut unterrichten können.

Im Zusammenhang hiermit muß noch auf die Unter¬

stützung der bestehenden Beratungsstellen durch die Kran¬

kenkassen hingewiesen werden, die in vielen Bezirken für

eine streng verschwiegene Beratung von Personen, die

an Geschlechtskrankheiten oder deren Nachkrankheiten lei¬

den, errichtet worden sind. Insbesondere sollen did

Krankenkassen den Beratungsstellen die Erkrankten melden«

damit letztere eine dauernde Ueberwachung durchführen können.

Eine ärztliche Behandlung soll in den Beratungsstellen nicht

stattfinden. Die Kosten der Beratungsstellen werden im allge¬

meinen von dew Versicherungsanstalten getragen. In einiges

Bezirken ist auch vereinbart worden, daß die Landesversiche«

rungsanstalten und die Krankenkassen je die Hälfte der Be¬

handlungskosten tragen. Wo solche Vereinbarungen nicht ge¬

troffen worden sind, sind allerdings die Krankenkassen ver¬

pflichtet, die Behandlungskosten selbst zu tragen. Wie aus dem

Runderlaß des Reichsversicherungsamtes vom 23, Juli 1020 her¬

vorgeht, verfügten die Versicherungsträger Ende 1019 über 138

Beratungsstellen. Insgesamt wurden im Jahre 1919 100961 Per¬

sonen gegen 33078 im Vorfahre gemeldet Die Meldung wurde

1919 von den Kranken selbst in 38050 Fällen, von den Aerzten

in 18468, von den Krankenkassen in 16912, von Krankenhäusern

in 10295, von der Militärverwaltung in 10067 und von anderen

Stellen in 6310 Fällen erstattet. Hiernach ergibt sich eine er¬

hebliche Zunahme der Tätigkeit der Beratungsstellen. Notwendig

ist es, daß die Mitglieder der Krankenkassen immer wieder auf

die Beratungsstellen hingewiesen weiden. Obgleich durch die

Verordnung zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom

11. Dezember 1918 die zwangsweise Heilung zulässig ist wenn

die Gefahr besteht daß die Person die Krankheit weiter ver¬

breitet und nach o.or gegebenenfalls die Ansteckung mit Ge«

fängnis bestraft werden kann, ist der Erlaß eines Gesetzes, durch

las der Ausbau der Verordnung erfolgt dringend erforderlich.

Hiermit ist natürlich, das Betätigungsfeld für die Kranken¬

den nicht erschöpft. Von Interesse für die Krankenkassen ist

noch der Ausbau des Mutter- und Säuglingsschutzes. die Bc-

npfung des Alkoholismus, die Durchführung ge« ier Arbeits¬

methoden und die Entwicklung der Gewerbeaufsicht. Die Be¬

teiligung an der Gewerbeaufsicht kommt allerdings mehr den

Beruisgenossensch u. T >1 dem kommt eine ausgebaute
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Gewerbeaufsicht auch den Krankenkassen zugute, weil die Kran¬

kenkassen bei Erkrankungen, de Folge eines Betriebsunfalles

sind, zum großen Teil die Leistungen ans eigenen Mitteln ge¬

währen müssen. Erhebliche Ausgaben erwachsen den Kranken¬

kassen außerdem durch die Berufserkrankungen. Es erscheint

nach i ledern sehr zweckmäßig, wenn die Krankenkassen zur

Hebung des Volkswohles von der durch den § 363 R\(). ge¬

gebene i Möglichkeit Mittel für allgemeine Zwecke der Krank-

bettsverhätung zu verwenden, weitgehenden Gebrauch machen,

weil ihnen der Vorteil daraus selbst weder zugute kommt.

Die Rangsteliuflg der Versicherungsträger
bei gleichzeitigem mehrfachen Ersatz¬

begehren aus einem Unfaüentschädigungs-
ansprach.

Von J. Eckert« Berlin.

Die BehandlungderFräse hinsichtlich der Rangstellung der \ er«

sicherungsträger bei gleichzeitigem mehrfachen Ersatzbegehren
aus einem UnfaHentschädigungsanspruch Ist nicht aliein nur für

sich infolge der dabei zu Tage tretenden besonderen verstche-

rungsrechtlichen Gestaltung bemerkenswert genug, sie ist auch

zweifellos nicht minder von erheblicher praktischer Bedeutung;

letzteres jetzt umsomehr« als durch die Ungunst der wirtschaft¬

licher Verhältnisse gerade während des Krieges das Zusammen¬

treffe n gleichzeitig erfolgender Unterstützungsleistungen
von Seiten mehrerer hierzu verpflichteter Stellen tatsächlich nicht

mehr selten eintritt, nachdem beispielsweise durch Betriebsunfall

erkrankte Versicherte mit einem größeren Familienkreis nicht

mehr In der Lage sind, mit der ihnen auf die Dauer ihrer Arbeits¬

unfähigkeit zukommenden gesetzlichen Krankenunterstützung

alle! i den Lebensunterhalt für sich und Ihre große Familie zu be¬

streiten und sie gerade deshalb gezwungen werden, neben den

Krankenkassenleistungen auch noch die Hiiie der Armenpflege

oder Gemeinde in Anspruch zu nehmen. Daneben sind auch die

Kälte zu erwähnen, In denen gleichzeitig wegen des nämlichen

Vcrsichcrungsfalles Entschädigungsansprüche sowohl gegen eine

Pflicht- und eine Ersatz- oder Zuschußkrankenkasse geltend

gemacht werden können, oder die Fälle, In denen die Kassett-

Icistungen mit solchen der sozialen invaliden-und Hinterbliebenen-

Versicherung zusammentreffen« Solange sich die gleichzeitige

Verpflichtung mehrerer Leistungsstellen auf einen Zeitraum er¬

streckt; zu dem der soziale Unfallversicherungsträger selbst noch

nicht leistungspflichtig Ist, vor allem also aui de;; Zeitraum

der ersten dreizehn Wochen nach Eintritt des Unfalles, halten

sich etwaige Ersatzansprüche der ersteren Leistungsstellen
unter bzw. gegen sich im gewöhnlichen Rahmen der hierfür aus¬

drücklich vorgesehenen gesetzlichen Vorschriften« Verwicklungen
und Besonderheiten entstehen aber dann, wenn die mehrfachen

leistungen der erst beanspruchten Stellen (Krankenkasse und

Armenverband, Pflichtkrankenkasse. Ersatzkrankenkasse usw.)
auch auf einen Zeitpunkt hinübergreifen, für den an dritter

Stelle sodann auch der Unfallversicherungsträger dem Grunde

nach mitleistungsfähig wird, also über d^-n Zeitraum der drei-

zehnten*Woche nach dem Eintritt des Unfalles hinaus, wenn so-

n »eii die erstbeanspruchten Leistungsstellen ihren Unterstützungs¬

pflichten einem Unfallverletzten gegenüber nachkommen müssen,

well di'r vom Beginn der vierzehnten Woche ab eigentlich

leistungspflichtige Unfallversicherungsträger seine Unterstützungs¬

pflicht aus irgendwelchen Gründen eben nicht erfüllt hat bzw.

rieht hat erfüllen können. l)ie Einheitlichkeit d^r aus dem

gleichen Unfälle leistungspflichtigen ersteren Stellen weckt für

diese Zeit das gemeinsame Interesse, dem Unfallversicherungs¬

träger gegenüber Ersatzrechte geltend zu machen, wie sie im

gewöhnlichen Falle (Leistungen nur e I n e s Ersatzberechtigten

ubei die dreizehnte Woche hinaus) bekannt nnd häufiger geübt

s'nd. Ausnahmsweise mag siel] aber da* u noch der besondere

Fall ergeben, daß ein Ersatzbegehren von Kranken! sse und

IJ n f a11 ver s Ich er u n gst r ä ge r zu i egen eint n

[J itten geltend gemacht wi;df wenn man die Fälle des Ersats-

l*cgehreus dieser Versiehe •-. trager i einen Unternehmer
S 903

dt

RVO, U

i 1542 RVO.
g( :gcn

be-
nder üieiciigestelltci im Rn n des

einen ! »genaunten Dritten im Ruhmei
n :fc sichtigi.

W enn nun zunächst s 1501 RVO. btstim t. d
'

die Leistung

I üchtei er Krankenkassen
'

ch ni< rl werden, <'

der letzteren von vornherein auszuschließen imstande wäre.

Beide erstbeanspruchten Leistungsstellen bleiben auch im Un«

fallentschädigungsfallc In d^n ersten dreizehn Wochen nach dem

Unfälle im gleichen Umfange leistungsfähig, wie beim rein

sonstigen Kranken*'* Cherungsfaüe; nach Ablauf der dreizehnten

Woche kann in diesem Verhältnis der Leistungspflichtigen eben¬

sowenig eine Verschiebung zu Ungunsten des einen oder anderen

Ersdeistungspfiichtigen eintreten. Selbstverständlich bleibt aber

auch bei der UnterstüUimgbleistung von zwei erstbeanspruchten
Steilen die den: Unfalhersicherungsträger ab vierzehnter Woche

obliegende Pflicht der Krankenunterstützungsleistung d ie

eigentliche UH d endgültige; die Unterstützung, welche

die Erstbeansprucbten über den Ablauf der dreizehnten Woche

nach dem Eintritt des Inialles hinaus zu machen haben, ist der

Verpflichtung der Unfallversicherungsträger gegenüber nur vor¬

läufiger und nachgeordneter Natur, da endgültig die Unfallent¬
schädigung gew ihr! werden muß; vgl. auch Reger, Bd. 23, S. 104,
Ans der vorläufigen und nachgeordneten Natur der Unter-

Stützungsleistungen der erstbeansprucbten Leistungsstellen ergibt
sich andererseits I er auch, daß ihre Leistungen dann nicht

mehr zu erfolgen haben, wenn die gesetzlichen Unterstützungs¬
pflichten von dem Zuständigen Unfall Versicherungsträger tat¬

sächlich erfüllt werden; vorausgesetzt Ist dabei natürlich, daß

der Unfallversicherungsträgec mindestens in dem gleichen Um¬

fange leistet, wie sie die beiden zuerst beanspruchten Stellen

gesetzlich oder statutarisch zu leisten hatten; insoweit ein Un-

fallversiclierungsträger mit seiner gesetzlich zu leistenden Hilfe
hinter der im einzelnen Falle von den beiden erstzustän-

digen Leistungsstellen zu gewahrenden Unterstützungen zurück¬

bleibt, müssen für die von dem Unfallversicherungsträger hernach

nicht gedeckte Hilfeleistung die erstzuständigen Leistungsstellen
für sich ergänzend eintreten; dieser Eail wird jetzt sogar häufiger
eintreten, nachdem mir der nicht unbeträchtlichen Erhöhung der

für die Berechnung der Krankengelder in Betracht kommenden

Grundlöhne es nicht mehr sehen sein kann, dafl die Krankengeld¬
höhe bzw. die geldlichen Leistungen der beiden erstbeanspruchten

Leistungsstellen den Betrag der Unfallrente übersteigt. Trifft

dieser Fall zu, dar::; Ist die weiter ergänzende Unterstützung*-
leistung der er* t! • msprachten Leistungsstellen eine eigene«
hier endgültige gesetzliche Verpflichtung. Begründet wird diese

Folgerung aas dem Grundsatz, da8 die Stellung eines Versicherten

(Entschädigungsberechtiirtea) durch den Hinzutritt der Unfall¬

versicherung zwar verbessert, nicht aber verschlechtert werden

darf.

Für die etwaige selbständige, ergänzende Unterstützungs¬

leistang im letztere:: Sinne stünde auch keiner der zuerst bean¬

spruchten Leistungsstellen ein Ersatzanspruch gegen den Unfall«

versicherungsträger zu. Eine Entscheidungsfrage für sieh mag

es aber bleiben, wie die beiden erstzuständigen Leistungsstellen
unter sich die Teilung in den vom Unfallversicherungsträger

nicht gedeckt,--. Betrag des bisherigen Unterstützungsumfanges
vornehmen. Dabei kann die Rangstellung dieser Leistungsstellen
eine Entscheidui : dahin ermöglichen, daß beispielsweise eine

Krankenkasse, w< i ie durch Gewährung von Mehrleistungen das

Ueberwlegen des ersten Anspruches gegenüber dem Unfällen:-

schädigungsa spn . bedingt allein für diesen Mehrbetrag auch

nach der 13. X* oche verantwortlich bliebe.

Eine na1 irliche Folge der Gleichstellung beider erstzustän-

digen Leistung »stellen hinsichtlich ihrer Leistungspflichten nach

der 13. Woche In den Fällen, in denen der Unfallversicherungs¬

trager die ihi .
ende Entschädigungspflicht nicht eingehalten

hat, ist dann die, daß auch jede einzelne dieser erstzuständigen

Leistungsstellen ii r ihre Aufwendungen nach d^r 13. Woche ein

völlig selbst ecs Ersatzrecht Im Rahmen der gesetz¬

lichen Bestimmt, gei gegenüber dem Unfallversicherungsträger

erlangt Dies< st lige rechtliche Stellung ist bisher von den

« er ten Entsc . .

l ebörden auch noch nie bestritte:1, worden.

Grundsätzliche Bed mg hat dann hier bereits früher die Frage

erlangt, Inwieweit das gleichzeitige Ersatzbegehren zweier erst¬

beansprucht r 1 ' sstellen gegenüber dem Unfallversiche-

rungsträgei den L'mfa I das Maß des gesamten irsatz-

? uclu

teilweise -

füi ein ui •

Imstande Ist Indem wenigstens
• d ippelten Leistung zweier Leistungsstellen

l Versicherungsanspruch auch eine ent-

i

reel es Ersatz nspruches geiol wurde.

Der 1 Verwalt >gC7.chtshoi hat dem ! tzU u Stand«

kt rn : 1 •.. n 7. No> r 1911 (R( gc \ I tJ h>

: mml. 1911, S. iedo. usdrüc! widersproc indem

hen i uu
.

zi
"

- - i •
dafl die halbe laufe Jeute dem

aaß

v. l nn gleich. t-n oderTräger d^r reiebsgesetztk
Schadenersatz verpflichtet ist u t H »1 nmu Vei - -"rttn '• ; ! •* tl ,st«

Invaliden- nnd h il rbli< n^nver- nacheinandci r •< Ki !
• Izbcrechtigt >1 Dom

Umstand, i Fallt gleichzeitiger Uni rstül durch

e Ki * Unterstützten auch erhöhte Heran-

ziel i{ /.ar Ersal i : an sich al wohl begründet zu er¬

achten .... ^gebendes I ichl nicht beigelegt

Pur den < ngsfc I R s Ist el • lagig

chst die I egi ii ung zur R erungsordi (Seite

.
. ¦-¦;, dit ausdiücklica ausführt: „Mehrere Ansp. aui

L< istungspfllchten der

sich* mg sowie schließlich der § i527 die v.^: Gemeinden und

/..nunverbände ebenso unberührt dem Grunde m in der

Schadenersatzpflicht des sozialen Unfa

kann dies nur in dem Sinne verst U erden, d

; uch beim gleichzeitigen Bestehen von meh r e r e n erstzu-

ndigen ü istungsstellcn so verfahren v rden und nicht

, Hein schon die bloiie Tatsache der Möglichkeit der gleichzeitig

. . | ua^ uiturercr erstzustäiuiigen Le igsitcücn eine
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ai

a

sj.

I | j Höhe dec l

l re I rankt D t
r

e in izt ,1 ' >cr

t E tz durch Zugriffe I ¦
!l *

v. a weiden 1 In n ien l

st- . der «i tißfn
V durch In ng der de i Ers

e H (pro b«

y i er ui k t< n des mitcrsato-

j
•

: i , .
i erzielt werden; vor

tfl p rl di« etf ii s An n k \ «inem Ers itz-

: Von i i em Er •• ch, der spi I

leidet \.«r J. le I i ? sind vi ach w<
•

n

versc wlenen / I *i Idet wurden, bis zur A -

n
-

| ento .

• tt Irlich sa :hlich gleldt-

I | |
-•

¦ rid« i i ich Verhältnis zu berücksichtigen. Ander-

..Ci. t die B htigung jedes Er» rispruclies seitens

d ^i 's dess n tatsächliche Anmeldung

v her l nfallvcrsicl ngsträger braucht nicht hmner \

Amts wegen M eit, dal mehi . Ersatzansprüche er¬

hoben werden könnten, zu würdigen, venn auch eine gewisse

Kl l seinerseits an erst* Ichtete Leistt «teil

i velt j folgert werden könnte, als er auch unai

gefordert den Krankenkassen die für ihren Geschäftsbetrieb

\ n Mitt zen unter Umständen zu machen hat Letzteres

k U praktisch von erheblicher Bedeutung ersdidnen, wenn der

l 11 (Versicherungsträger weil, bzw. den L • ide i nach wi ;s

n \ daß zwei erstlKanspruchte Leistungsstellen vorhanden

s« J: die strikte Wahrnehmung der Anmeldepflichten nach | 1512

RVO. ron Seite der Krankenkasse kann hier die Unterlage für

dies Wisscntnüssen wohl schallen.

I le selbständig rechtliche Natur d:s Ersatzanspruches dem

Qnmdc na i und der durc\\ die Reichsvcrslchenrngsordnung
wenb rtens für die Krankenkassenansprüche geänderte Charakter

des Ersatzanspruches als der des el in unmittelbaren Rechts¬

anspruches gegen den Unfaltvcrsidi n igsträger nhranl dem

ld leren die
'

lichkeit, Abmachungen mit dem Verletzten W

nichtl les Ei chädig v sprucl \ bst zu treffen, die den

e satzl • öden Ei ipfllcl l zum Schaden ge¬

reichen würden. Ebenso ist für die tatsächli • Befric ng i

Ersatzansprüche von größter Be - ,
dafl r* v r-1 der Ver¬

letzte mehr, sondern In en
r Link der l llversschcnmgs-

W r i Schuldner für die En tzbi in angesprod
we n Ä. An diesen richtet sich also ausschließlich der An¬

spruch auf Erestzbefriedlgung auch dann, \inn mehrere solche

gleicl -

l : berechtigte Anfoi ra
- vorliegen« Der Unfall-

\ tcherungstiäger Kann sich auch dann d^r Pi ng der Fra :t

ntdit entziehen, welche RangsteHung ei,: einzeln n Ersatzan¬

sprüche unter sich einnehmen und wird tn entscheiden haben,

Inwieweit die verschiedenen Ersatzansprüche dwr^\\ dta gesetz¬
lich Vorschriften aui verschiedene eigene Versldte

lei ; sen zugreifen können; trifft das zu, so sind die Ersa -

anspräche audi r sondert zu befried i. Das Rddisversiche-
ivni rl hat sich in einer hier einschlägigen gT ätzlichen

Ent^ t vom l& September 1915, »AmtL Nachr.- 1915,

S. 772, Ziff. 2118, ebenfalls dahin ausgesprochen, daß beim Zu¬

sammentreffen mehrerer gicichbe tigter Ersatrai spräche auf

die gleiche 1 dstang diese unter entsprechender Kürzung nach

dem Verhältnis der Höhe der Aufwendungen zu teilen se*. Er¬
reicht aber einer der gleichberechtigten Ersatzansprüche den

vollen Betrag der Rente nach § 15<k> Abs. 2, so könnte eine Ver¬

tonung nach dem Verhältnis der Aufwendungen hinsichtlich der

einen Rentenhälfte stattfinden, während die zweite I te den

nadi 8 1506 Abs. 2 etwa 1 rsatzbereebtigten allein zufalle. Weser

müsse sich |ed Ch bei der Teilung der anderen Hälfte aui seine

Aufwei d mgea dk halbe Rente anrechnen lassen, die ihm vorweg

zugefallen sei.

Für die « eitere tatsächlich« Befriedigung und Zahlungspfiicbt
seitens dt Unfallversicherungsträgers ist sodann zu berück¬
sichtigen, da« der UnfalWersidierun?:str&ger die mehrfachen an

Ihn gestellten Ersatzanspi \e — weit nicht Ersatz ai

ei ger i u Mitteln, w für Krankenbehandlunjg, in Frage k< ien

— im Regelfalle nicht aui einmal in ein« Summe zu befriedig
braucht, sondern rar räch Wal i tbe der aus der Unfallrente des
Verletzten zur VN rung stehenden B &. Die B
7ur Rcichsversichenmgsori ig an ;. jener Stelle (S<
451, 452) gi;>t auch hierzu i Da Hingen, h m i

I t: „Hei dem Zugriff selbst ist zu i len t

Reitl • " ickst .

- Ren I U; ei h «

t Ka! sen 1 ien, In I lohe ii- ts In sen •. nge

du vi :!- Rcn1 tänd u-

U n. I >er Zugriff an ist 1 ütens bis

Ift« c Re Qreifc f dens Iben

und reicht er, \ rft er grdfbar i^t. nicht zur

Auch ein solcher weiterer Zugriff vollzieht sich entsprechend:
!>ji;ü / 3 auf de:; einzelnen Rententeil können die beiden

Ier audi mit Ersatzansprüchen aus verschie-

r beide, oder eine von Ihnen auch mit anderen

Ersatzberechti i, die Ersatzansprüche ans derselben oder aus

anderer Zeit !..
.

mnentreflen. Auch dann regelt sich der

&ugrin und der /» eich z [ien den verschiedenen Ersatz-

be dabei entsprechend. Denn für den wirklichen Zugriff
: dnzehie Reatentcüe, Im Gegensatz nur Begrenzung der Er-

satzans] rücue c.\ Ihrem Umfange, ist die Zeit, ans der die An-

rüche der verschiedenen Ersatzberechtigten stammen, an und

für sich nicht von üv, lei ^ri^

Die eben erörterte Rechtslage bezieht sich ausschließlich auf

lie gcw< ;hcn Falle der Ersatzbefriedigung zweier gleich«
K-sCchtigtcr erstbcanspruchter Leistungsstellen. Streitigkeiten
! icrü'••'

ein .üiklgigca Vorschriften des

werdet i,a Dixicntiichcn Verfahren entsprechend den

. Boches der Reichsversichenmgs-
urJnung entschieden. Ausnahmsweise könnte nun auch der FaB

fdatreteo, d'Jii seitens des Unfanversidierungsträgers schuld-

hj fter- oder rcrseiientiicaerweise eine Berücksichtigung des Er-

tzanspnidies eie^ einen oder anderen Erstbeauspniclucn unter-

buch und die dem letzteren ans der Uufaflentschädignug des Ver-

fei ten zustehenden Beträge an den Verletzten selbst hinaus-

bezahlt wurden. Kannte der Unfallversicherungsträger den An¬

sprach des Ersatzberechtigten auf solche Teile des Unfaflrenten-

anspraches bzw. innSte der Unfalhrcnidienmgstrfiger diesen

kennen, so sieht dem UnfaiaVersicbenmgStriger eine Entschid-

di«nmg für die Unterlassung dei Zurückbehaltung der betreffenden

betrage nicht zur Vertügung, der Ersatzbegelirer.de braucht

sich eines seine Rechte schmälernden Einwand nicht gefallen zu

lassen, er braucht sich auch nicht an den Verletzten selbst wieder

unmittelbar zu halten. Unter Umständen könnte ein solcher Fat

Zu einem StreitvCffahrCH Anlaß geben: soweit dabei Ansprüche
inmitte hegen, die wegen Verletzung öffentlich-rechtlicher Ver-

pfiiehtunseu v n Versicherungsträgern gegeneinander erhoben

v.enkit, kann die Zuständigkeit des ordentlichen

Rechtsweges in Frage kommen: \z\. zustimmend Entschei¬

dung des Reichs ,ericl :s vom B. Juli 1915, Reger, EntscH-SammL

Bd. 36, S. 222. \\ iirde beim Znsanimcntreffen mehrerer Ersatz«

anspräche d rEri tzanspruefa der einen Leistungsstelle in seinem

UsUiange vielleicht um deswillen zu hoch festgestellt worden sein,

weil dabd ein anderer, aus gleicher Zeit stammender, gleich¬
berechtigter Ersatzanspruch nicht bekannt war, und demnach

nicht berücksichtigt werden kennte, und ist daraufhin jener erste

Ersatzanspruch ia dem höheren Umfange aus den Leistungen der

UufaflverssCsieruug befriedigt worden« so würde ein Streit über

einen Anspruch« den der erste Ersatzberechtigte gegen den

zweiten etwa auf Grund von Vorschriften des bürgerlichen Rechtes
einche*: wollte, nicht der Zuständigkeit der Spruchbehörden der

V, sidierungsgesetze, vielmehr derjenigen der sonst dafür ge¬

ordneten Instanten unterliegen. Denn die Spruchbehörden der

I len Versichernng sollen hier rar über den Ersatz ünmittd-

i ar i den Leistungen der Versicherung selbst entscheiden. In

jenem Falle handelt es sich aber nicht meto um einen solchen

Ersatz aus diese:; Ldstumsen. Vit hierzu Begründung zur KYO.

Seite 454. —

Praktisch kann es sich sdiließlich sodann wohl auch ergeben,
dal mehrere Versicherungsträger, vor allem Krankenkasse und

UnfallVersicherungsträger, gleichzeitig ein Ersatzbegehren an

iw\^n Dritten im Rahmen der £$ 1542If. RVO. für Ihre Aufwen¬

dungen Stellen; man muß dabei beachten« daß das Qesetz be¬

züglich des Ueberganges des Entschädigungsanspruches des un¬

mittelbar Geschädigten gegen den Dritten auf den Versicherungs-

( äger keinen Unterschied hinsichtlich der ersten 13 Wochen

und der s.s.teren Zelt machen konnte; schon aus dem Grunds

nicht weil ta der Mehrzahl der Fälle der Entschädiirungsan-

spruch des unmittelbar Geschädigten aus dem burgetiiehen und

Haftpflichtrecht durchaus nicht bei sich mit seinem Anspruchs

egenüber dem Kranken- und UnfalKeralcherung^räger decken

wird. Die sozialen Versicherungsgesetze gehen von dem Grund¬

gedanken aus, daß nlcl t voller Ersatz des durch Krankheit oder

Unfall entstandenen Schadens zu gewähren ist. um den Sparsim
der Versidierten i I zu uniergi i, sie vielmehr anzuhalten,
l«ir Zeiten der Erwerbslosigkeit Ersparnisse anzulegen; deshalb

auch I ^t das Krankengeld, das einen Pauschalausgicich für

alle wirtschaftlichen Schade i mit Ausnahme der Heill e! dl n ^s-

kusten darstellt, nur die Maine bzw. zwei Drittel eines be¬

stimmten 0: ! .und «den gleidien Grü n I Kredmet

5*c.i aucn die 1 um ein Drittd gekürzten
i x

\
- *

- ! rungen haben h des

lich-rcchl i S •

r% k< »nerlei lh recl«-

: dort nuJJ der c
'y klich eutstaa- /

•

. h.adcn, diesen c :;m er \ 'I v
die

Scliadensmiuderucg i:»o ige Selbstversdiuklen i i •

st.v it nicJ t

Bescliädicten
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•intreten 1 önnte. Ist die volle Schadensdeckung von selten des

ersatz :en Dritten hoher als die Aufwendungen des Kran-

kenvti iia.gstra; während der ersten 13 Wochen, so

müßte, wenn dem Unfativersicherungsträger der Uebergang des

Schadenersatzanspruches eist ab 14. Woche bzw, vom tatsäch¬

lichen Beginn Ihrer Ldstungspflicht an zugestanden werden

könnte, u. a. eine Bereicherung des unmittelbar Geschädigten und

eme i k nachteiligung des Unfallversicherungsträgers eintreten,

v is |ed ch den vom Reichsgerichte mehrmals betonten Grund¬
sätzl i widerspricht

Die Anwendbarkeit der Bestimmungen der §§ 15-12 ff. RVO.
zwingt damit zti der Auffassung, daß hinsichtlich des zeit-

1 i c h e r Ueberganges der Schadenersatzforderungen auf die

Versicherungsträger kein Unterschied zwischen dem einzelnen

Versicherungsträger gemacht werden darf und die tetsächliche
Bell fung des einzelnen nicht nach Zeitabschnitten, sondern,

wenn eile Ersatzansprüche des unmittelbar Geschädigten Ins¬

gesamt geringer sein sollten als die Qesamtaufwendungen
mehrerer Versicherungsträger für ihn, nur unter sich im Teil-

maße erfolgen kann. Das eilt ebenso in gleicher Weise, wenn

mehrere Krankenkassen (Pflicht- und Zuschußkrankenkassen)
ans dem gleichen Versicherungs- und Schadenfall den Uebergang
der Ersatzansprüche verlangen.

Verwaltung,
Die Einziehung der Beiträge bei den Krankenkassen. Wo

nichts iat, ist nichts zu holen. Diese Tatsache lernen neben

vielen anderen auch die Träger der sozialen Versicherung mehr

als zur Genüge kenneu. Alljährlich verjähren ganz ansehnliche
Summen nicht beizutreibender Rückstände. Mit am meisten

hieran beteiligt sind die Krankenkassen, vor allem die Orts¬
krankenkassen, während die Träger der Invaliden- und Unfall¬

versicherung durch solche Beitragsausfälle weniger in Mitleiden¬
schaft sezo^en sind. Wenn auch zurzeit durch die Beweglich¬
keit des Zahlungsverkehrs die unbeibrinsücheit- Reste nicht allzu¬

hoch sind, so geben doch noch manche Beträge verloren, die

die Kassen oft sehr notwendig gebrauchen könnten. Und was

erwächst den Kassen für eine Arbelt, die säumigen Schuldner

zur Zahlung zu bringen? Nach 8 393 R.V.O. haben die Arbeit¬

geber die Beiträge für ihre Versicherungspflichtigen einzuzahlen.
Wohl die meisten Kassen kommen den Arbeitgebern insofern

entg( n, dafl sie die Beiträge allmonatlich durch Boten ein-

ka sieren lassen. Erfolgt Zahlung an den Boten nicht, dann hat

de- Arbeitgeber an die Kasse zu zahlen. Durch Ueberweisuns
auf Bank- oder Postscheckkonto ist auch hierin dem Arbcit-

gebei weitestgehende Erleichterung geschaffen und trotz alledem

ist es stets eine ganz erhebliche Anzahl, die ihrer Verpflichtung
nicht nachkommt Nun setzt das Mahnverfahren ein (Art der

Regeltrng ist der Satzung überlassen), und dann erfolgt nach

S 28 R.V.O. die Beitreibung im Zwangswege. In den meisten

Fälle i erfolgt hierbei Zahlung — aber manch einer der rück¬
ständigen Schuldner zahlt auch in diesem Falle nicht und die

versuchte Pfändung verläuft fruchtlos. Und das ist nun der

Status quo! 1i e jetzt folgenden Versuche der Kasse, zu ihrem

Geldc. mindestens aber zu den den Versicherten nach s 391

R.V.O, am Lohn gekürzten Zweidrittelbe trägen zu kommen,

erfordert oft eine Menge Arbeit und zeitigt nicht immer den

versprocheneu Erfolg.

Zunächst kann d?s Versicherungsamt (Beschlußausschuß)
auf Antrag der Kasse nach § 398 R.V.O. widerruflich anordnen,

daß der betr, Arbeitgeber nur seinen eigenen Beitragsanteil an

die Kasse zahlt, die bei Ihm beschäftigten Versicherungspflich¬
tigen haben dann ihren Beitragsteil seihst einzuzahlen. Zu dieser

Anordnung genügt es, wenn der Arbeitgeber sich „in einem

Zwan rsbeitmibungs\ ahren41 zahlungsunfähig erwiesen hat.

Das Be bungsverfahren braucht also nicht wegen der Bei¬

träge eingeleitet gewesen za sein, es genügt jede Art eines

so1
'

>n Verfahrens, auch die Zwangsvollstreckung Im Zivil¬

prozeß. Auch der Begriff ^Zahlungsunfähigke :" ist recht dehn¬

bar. In Jer Begründung zum Entwarf des £ 398 ist allerdings
festgelegt dafl Zahlungsunfähigkeit schon da::-: anzunehmen ist
wenn der Arbeitgeber zwar noch Mittel besitzt, die aber erst

durch cn umständliches Verfahren, z.B. Zwangs^ reckung in

unbewegliches Vermögen, fl z gemacht weiden können.

Ueber den praktischen Wert dieser An< I nach S 395

R.V.O. kann man allerdings zwe -i Wei in, denn die

me Schv. »keiten macht dann das Eh n der Zw<
dritte .'beitrüge von den Versicherten, Die B nähme
L

.
> zugunsten der Krankenkasse ist nach dem Gesetz bei

die Beschlagnahme des Arl ! Dienstlohnes vom 21. Juni
1869 und nach dem Gesetz betr, Abänderung Tier Z.P.o. vom

17. Mai 1898 r*Ju i :. Die I I also beim Z\ rs-

beitreibungsverfahren geseti lie Vers rten wit r am End
Nur ist in diesei 1> i nach $ 2 ?3 die Auf echnung der ge¬

schuldeten I ...

¦ evi Unterst \ san!

zu;

Ein and sr Weg 1 tt Kas e o ich durch I

forderung von Vorsc ssen vom Arbeitgeber (Ö 403 R/

aber wenn der Arbeitgeber schon nicht nachträglich bezahlt,
dann wird die Zahlung von Vorsch n erst recht zweifelhaft
sein, denn In vielen 1" \ das mag hier ruhig Kcsa^t sein,
unterbleibt die Zahlung der :e i :ht direl infolge
Zahlungsunfäh keit sondern hier spielt auch ein gutes Teil
Unverständnis der sozialen Gess ich möchte sogar
sagen, c>;t anck ein Teil Bös keit mit, denn sonst könnte
es nicht vorkommen, dafl ein Arbeitgeber, wie dies bei unserer

Kasse geschehen, wegen sage und schreibe 3,76 Mk. sich, hu
Zwangsb (treibungsverfahren für zahlungsunfähig erklärt

Die Kasse wird am zweckmäßigsten deshalb versuchen, de i

Arbeit,;.: ern die Bestimmungen der §§ 532 oder 533 fühlen zu

lassen. Sie wird also durch die Vernehmung der Versh ea

feststellen, ob Abzug der Beiträge nach S 4U2 R.V.O, erfolgt.ist
und dann Strafantrag stellen, entweder nach 8 5*2 R.V.O., weil
die Abzüge nicht erfolgt sind, oder nach fi 5^1 R.Y.O., weil d:o

erfolgten Abzüge der Kasse vorenthalten wurden, fm letzt I

Falle muß allerdings Vorsatz vorliegen, aber die Nichterfüllung
der gesetzlichen Verpflichtung stellt sich schon als vorsätzlich
dar, wenn der Arbeitgeber zur Zeit des Lohnabzugs bestimmt
weiß, daß er seine Zahlungspflichi gegenüber der Krankenkassa
nicht erffillen kann (R.O.E.St. vom 2h. November 1895, 29. De¬
zember 1897, 9. Oktober 1894 und 10, Dezember 1901). Die nach
&§ 532 und 533 R.V.O. verhängten Strafen sind gerichtliche
Strafen; Geldstrafen fließen in die Staatskasse. Zuständig sind

die Strafkammern (§ 73 G.V.G.). Die Strafverfolgung verjührt
in 3 bzw. 5 Jahren, die Strafvollstreckung in 2 Jahren n

aber auf Geldstrafe über 150 Mk. erkannt ist, in 5 Jahren.
(St.G.B, § 6711 und § 70 Ziff. 5. fO Die Verjähiung der Straf¬
verfolgung be^rini mit dem Ablauf der Verjährung der Beitrags¬
rückstände 'R.V.v 2\ Mai 1914).

Wenn dieses Vo hen gegen derartig säumige Arbeitgeber
auch oft eine Menge \ -/i erfordert und auch der Kasse direkt
nicht zu ihren rückständigen Beiträgen verhilft — der Arl

gebe{, einmal gebührend gestraft wird wohl einsehen, daß die

Bestimmungen der R.V.O. auch für ihn mafigel c J sind i I

wird sich In Zukunft hiernach richten.

Das hemmende an dieser Sache ist aber der außerordentlich
langwierige Gang solcher Verfahren, Monate .eben stets
darüber hin, bis irgendein abschließendes Resultat gezeitigt ist

Vielleicht richtet die Gesetzgebung bei der Neubearbeitung
der R.V.O, ihr Augenmerk auch hierauf, dinn den Trägern der

Versicherung, d;e ihre Einnahmen restlos so überaus n rtwen I g
brauchen, dürfen (leider auf diesem Weg nicht verlorengehen.

Riehard Becker, Angestellter der

Allgemeinen Ortskrankenkasse \\ iesbaden.

Gewährung von ArzthÜfe in Natur bei Wochenhilfe. In
Nr. 1 des »»Zentralblattes der RjJfchsversicherung" Her; er

Prot Dr. Stier-Somlo. sind längere Ausführungen über „Sa :-

leistungen bei Wochenhilfe41 von Oberregierungsrat Dr. iloff¬

mann, Berlin, enthalten, welche :n einem wesentlichen I

nicht unwidersprochen bleiben dürfen, iloffmann schreibt;

„Gewährt die Kasse nur ärztliche Hilfe in Na uv. so

mufl sie den auf die Hebammendienste entfallenden Teil der

Beihilfe, also heim Entbindungsbeitrag mindestens 25 Mk., ü in

Mitglied ia bar auszahlen. Da nur in den seltensten
Fä11 e n ärztliche Hilfe bei Geburten nötig ist and in Anspruch
genommen \\ird, so machen die Krankenkassen, weiche nui den

Arzt in Natur zusichern« ein ^utes Geschäft Fast bei

allen Geburten zahlen sie höchstens che Hälfte ier Beihilfe,
also 25 Mk., während sie den Res: für sich behalten. Diese
Ersparnis wird durch die teuren Arztkosten in den verein«

zelten Fällen ier Zusicherung des Arztes auch nicht annähernd

aufgezehrt obwohl nach dem Schiedsspruch in dem Ta if-

streite zwischen Aerzten und Krankenkassen vom 2. Juri i '. I

eine Erhöhung der Arztkosten um 400 Pro/, vorgcselu n i>'.*k

Dafl die von Hoffmann ans Voraussetzungen der ¦...:-

ringen Inanspruchnahme ärztlicher Geburtstiiife in Wirklichkeit

ir nicht zutreffen, sondern im Gegenteil Ier i e sehr hü :o

Inanspruchn hme des Arztes bei Geburten ertötet kann ein¬

wandfrei an Hand £er geudeu Uebersicht nachgewiesen
w ei den.
Zahl der Qeburtsfälle mil Wochenhilfe bei der Allgemei n

Ortskrankenkasse in R Im Jahrs 1920:
Mitjl.iec*er Minderl>en.itte tc Zusammen

197 Mi 56 897 Fälle

Hiervon wurden mit ärztlicher Hilfe entbun len:

67—34% 226 35% 17 30% 310 Fälle —341

Vorstehende Zahlen ergeben, dafl im Durchschnitt 34 • un

indert oder bei über einem Drittel aller Geburten äi .£

Hilfe in \ ispruch genommen v tbenbei sei noch be-

nn i
'

in 91 : \ xzte und in 1F I At i i

waren. Di »es soll th r bei der Betrachtung unberücksichtigt
, Ai s Bereits in den V en ist

* littlich he' einem Drittel

zu r< hnen w ar und

sv he I wird A me ma< hen, v ss sehr leid

len J ndcrci Industriestädte i - >

... kau u
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11 • [in d .llgt * Ort .

'

ra und zu i Kosten der I pruchn<

i .

«

in der 1 dth I ig » « 35 Mk.

U komme '« nach H -u.» n »Jtuten Oe-

. \-\ v es K sen d; rch i hen. Indem s;e vom

i. pa sjr v\
- « Mk. i pl Bekann« wird

di sei » au »der M <ler 1 I nur

halb und den M zanz als Ersatz gewährt

I \t ,
J 1920 hal dx K; ge-

310 mi ir*l 'che Hdfe h 70, Mk..

k>7
„

förHebamm^n I 35, „
. .

m'/7
„

ein PaketWatte a 9,50 „ ;

Zusammen . .

\ am KL I i ttet werden hiei >on:

64! mal 2.5 Mk. für Angehörige . . .

56 50 n n
Minderbemittelte ¦

Zusammen . .

Bleibt zu Lasten der Kasse . .

21 7<K) Mk.

31 395
.

8321 „

61 416 Mk.

16 100 Mk.

2 800
„

18900 Mk.

42 516 Mk.

Za diesem Mehraufwand der Kasse im Betrage vom 42516

Ma - kommen noch (be n cht unerheblichen Kosten für Nacht-

ingen der Aerzic nad Medikamente, wtlehe hierbei nicht

thtigt i nd,

diesem Beispiel ist aber schon k'nr ersichtlich, in welch

hohem Malle die Krankenkassen durch die Wochenhilfe belastet

wc tn, Dk großen Summen, welche an Wochen- und Stillgeld

aufgebracht w« den, sollen an diese, Stelle auBer Betracht

i k »be
Her Oberregierungsrat iloffmann kommt nun weiser in

seinen Ausführungen zu der Auffassung, daß, weil die Kassen

durch Gewährung von Sachleistungen die Barleistungen zum

Nachteil der Versicherten za kürzen in der Lage sind, die Präge

aufzuwerten sei, ob im Aufsichtswege hiergegen eingeschritten

werden kann usw., um su erreichen, daß in federn Falle mindestens

der volle Pauschbetrag ausgezahlt werden müsse. Aus dem an¬

te.! Material dürfte aber zweifellos er chtlich sein, daß die

r
• im .i gemeinen bei Auszahlung des vollen Pansch-

1 •

. s wesentlich billiger fahren würden, daß aber mit der

Oewü ig von Arzthilfe iu natu kein Geschäft gemacht
>• i Jen kann,

!\ kann Jedoch gesagt werden, daß vielmehr den Kranken-

kas i i ichon heute eine Reibe Lasten aufgebürdet sind, welche

vom Rei Ii icetragen werden müßten, Zn Ier Wochenhilfe kom-

iei I noch d.e Lasten des Reichsversorgungsgesetres,
weich die Kassen ebenfalls mittragen müssen, Nicht unerwähnt

mögen die Kosten sein, welche von den Kassen zugunsten

\ ei sicherungsträger, wie Landesversicherungsanstalten

\U fsgenossenschaften. troto iahrelanger Klagen weiter zu

sind, so daß heute eine Krankenkas e ungefähr die Rolle

'

k s i asttragers so en muß, welchem Lasten auferlegt weiden.

die zwei starke Manne: kaum auf ihre Schultern zu heben ver*

m :c i.

v enu man die Din vom soz alen Standpunkl aus be-

-. darf die Tatsache nicht übersehen werden, daß dielRli

Kassenbeiträge stets tu Bwei Dritteln von den Versicherten auf¬

gebracht werden müssen. Bei einer mil Naturnotwendigkeit

v.
. gebenden weiteren Steigerung der Beiträge wäre daher

dt* ! rderung aui Halbierung der Beiträge seitens der Ver-

len ernstlich zu prüfen.
<u tsführer 011 o, Allgemeine Ortskrankenkasse Remscheid,

/»»r Notlage der invalidemträcfceruag hat der Ausschuß der

1 a ^Versicherungsanstalt Westfalen am 3. Dezember 1920 fol-

ndc Ents >ßung angenommen: ..Die noch andauernd wach¬

sende Zahl der Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenversicher-
i- lert fach den Grundsätzen Ier Vcrsicherungswissen-

*cl ft bis zur Erreichung les Beharrungszustandes eine stän-

Vt j der Vermögen di Lande! - lierungs-

Erf i künftiger Verpflichtungen den:.

Selbst i güi 4S Vorkriegsiahren ist die tatsac he

'x
- »Uerunu R sversicherungsamte als noch nicht aus-

fe i. In letzter Zeit ist abc nicht

s >sar eine erheblich
\ iscr > (

•

.

-

,
die tu wenigen labren

\ en nuß. Die Hauptu he

I • I
•

nu asl

I s s 1918 eleu I est igs-

-' • '

. i R itsnbcti :

n

>is \ ert habe

ag« I ei' erst ; _;/ i ron 20. W

« I c hrt, die aber

». \ < :c
•

.

v.! i { lurch d:e

i r (» Millionen Mark aui den für spätere Verpflichtungen an¬

gesammelten R< s trven entnehmen müssen.

Die Erhöhung (ier gesetzlichen Leistungen ohne ausreichende

Deckung bedeutet einen durchaus unzulässigen Eingriff in die

Rechte der Versicherten, die verlangen können« dafi nicht Raub-

!>au an dem bislang an* sammelten Vermögen betrieben wird.

Bei emer privaten Versicherungsgesellschaft würde ein solches

Verfahren mit Recht als höchst bedenklich angesehen werden

und jedenfalls ein Einschreiten des Aufsichtsamts für Privatver*

Sicherung zur i ige haben. Der Ausschuß der LandesversicheH

rungsanstall Westfalen würde es für eine Pflichtverletzung hal¬

ten, falls er dem augenblicklichen Zustande, der zu einem völ¬

ligen Zusammenbruche der Invafktenversicheru .r führen muß«

untätig zusähe.

Ais einziges Mittel zur Abhilfe kommt zurzeil eins am*

reichende Beitragserhöhung unter Aufbau weiterer Lobnklassen

in Betracht, da die an sich gerechtfertigte Uebernahtne der Rea-

temzulagen auf das Rech loch wohl an dessen Geldnot scheitern

wird. Die erforderliche Erhöhung der Beiträge wird sich, wie

seinerzeit die wesentliche Steigerung der Kfankenversicherungs-

beitrüge, durchführen lassen und immerhin noch gering sein ge¬

genüber der aligemeinen Erhöhung der Einkommensverhältnisse.

Die Sache ist ernst, es handelt sich um Bestehen oder Nicht¬

bestehen eines wichtigen Zweiges unserer von der ganzen Welt

be* ändert sn Sozialversicherung.*4

VeräcbervngsgreBzm, Versicherungsberechtigt sind nach

| 17b Abs. 1—3:

1. versicherungsfreie Beschäftigte der in 8 165 Abs. 1 be¬

zeichneten Art;

2. Familienangehörige des Arbeitgebers, die ohne eigent¬

liches Arbeitsverhältnis nnd ohne Entgelt In seinem Be¬

irieh e tätig sind;

3. Gewerbetreibende und andere Betriebsunternehmer, die In

ihren Betrieben regelmäßig keine oder höchstens zwei

Versicherungspflichtige beschäftigen, wenn nicht ihr Jähr¬

liches Gesamteinkommen 2500 Mk. übersteigt.

Durch Verordnung vom 22. November 1918 (RGBl. S. 1321)

ist nun der $ 178 ab 2. Dezember 191 s aufgehoben worden, nach

weichem früher die Versicherungsberechtigung erlosch, wenn die

Jahreseinkonrntensgrenze 400U Mk. überstieg. Auch der hiermit

in engem Zusammenhang stehende £ 314 Abs. 2 wurde aufge¬

hoben, jedoch erfuhr der X 176 keine Aenderung. Nach den mm

bestellenden l lesetz<*sbcStimmungen können Personen der ;m

$ 176 Abs. 3 bezeichneten Art der Versicherung nur freiwillig

beitreten, wenn dir iäbriiches Gesamteinkommen 2500 Mk. nicht

übersteigt.
Da bei einem Betrage von 2500 Mk. bei der heutigen Kauf¬

kraft des (Lides nicht einmal von einem Existenzminimum, ;ce-

schweige denn von einem Jahresarbeitsverdienst eines selb¬

ständigen Gewerbetreibenden oder sonstigen Unternehmers die

Rede sein kann, kommt praktisch die Anwendung des £ 176

Abs. 3 nicht in Frage, d, h. die Versicherungsberechtigung dieses

Personenkreises ist jetzt so igut wie ausgeschlossen, während auf

der anderen Seile denjenigen Versicherten, welche bereits Mit-

I einer Krankenkasse sind, ohne Rücksicht aui die Höhe

Jahresei ikommens, Ihre Mitgliedschaft erhalten bleibt

Daj ist unter diesem Gesichtswinkel betrachtet iür die in

kommenden ausgeschlossenen Personen höchst unsozial

und hart
Ich selbst glaubte, in der unterlassenen Abänderung des

^ 17o eine Lücke des Gesetzes erblickt zu haben. Das trifft ie-

doch nicht zu,

Nach einer \ iskunft die ich von einem Kommentator der

RVO, eingeholt habe, hat es in voller Absicht des Gesetzgebers

gelegen, den S 176 in seiner ietzigen Passung zu erhalten.

Welche Beweggründe niö^en hier den Gesetzgcbi be¬

herrscht haben?

In dem Gesetz über Woche Wochenfftrsorge vorn

26, September 1919 i ; : s< Kt i lerung erlassenen Ge¬

izes vom 30, April 19211 (RGBl, S. 853) ist im s 17 Abs, 2 be-

stimmt daß eine Wöchnerin als n erbemittelt gilt, wenn ihr

und ihres Ehemannes Gesaml ommen, oder falls sie allein

ht. ihr e !es i neu 40*1 Mk. nicht übersteigt. Auch

die Grenze '

eetoi \t in. Die Erweiterung der

Wochenhilfe und die l . .c v'cr Woc ntii >rge bedeuten

ne Zweifel e ;. roBcu Fortsch * Soz ?rsicherung,

:-'>er noch nicht est enug, / ii i \k einsc u .
snde I est-

setzung der Ei iknmmens^rc zt HWI Mk., !k; deren Er-

tth ir nach eine ''

e-. i Entscheidung auch

f« iei s?n!a-Ten %

sn sind, Ffirsorge-

ihrcs

Fra;

fast aussei Karl la lisch.

Verteilung Her Kosten der Wochenhilfe nuf mehrere beteiligte

Kassen gemäß ^ 1*7 der ReichsverfIcherungsordnnng. Kine Kasse

•

> verur i :\ ;v( s- in einer Ani an da< Reiclisarbcitsi sterium die Auf-

tf
-

'

en hat z. B, i di 18 Wocht sung vertrete .
las Zitat des Ö 197 der Reichsvers erungs-

ihrc 1 • len A al (v

31S il Ma k L
,

sie Si i d^r Post
nung im ^ 205a daselhst in der Fassung des Gesetzes vom

September 1919 3a v 1920 (..Reii ;etzblattM S. I0ft9)2b.

;h 6^ Mi nen Ma r i i bis linde des be die Bedeul ig, d.i». I - :ie Verteilung d^r Kosten der

Jahres 1920. ir*c x ird a im la t Jen J... e vor; ....
ich' Woche. j unter mehrere I ui .enkassen ^.;.w frühere Ka*»en-



....
2 — 1921 Volkstumliche Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung 15

niitgUedschaft der Wöchnerin selbst, nicht aber eine solche ihres

Ehemannes oder Vaters maßgebend sein soll.

Das Keichsarbeitsministeriuni hat die Kasse dahin beschie¬

den, daß dies nicht der Fall sei, indem es in seinem Bescheide

vom 26. August 1920, Aktenzeichen II. 6227/20, u. a. ausführte:

.... Die Leistung aus § 205a richtet sich vielmehr, wie die

nunmehrige Fassung des Gesetzes unzweideutig erkennen läßt,
lediglich nach der Kassenmitgliedschaft des Ehemannes (bzw.
Vaters) zur Zeit der Niederkunft und im Jahre vorher. Aller-

dings spricht § 197 der Reichsversicherungsordnung von der

früheren Versicherung der Wöchnerin selbst, da er ja auch nur

die auf Grund ihrer eigenen Versicherung zu leistende Wochen¬

hilfe behandelt. § 205a Abs. 4 der Relchsverslcherungsordnung
aber erklärt die Vorschrift des § 197 nicht für schlechthin, son¬

dern nur tür „entsprechend44 anwendbar, d. h. also mit den Maß¬

gaben, die sich daraus ergeben, daß der Anspruch nicht aus der

Versicherung der Wöchnerin selbst, sondern aus derjenigen ihres

Ehemannes (bzw. Vaters) hergeleitet wird.

Krankenversicherung Erwerbsloser. Der Rcichsverband der

deutschen Industrie gibt folgendes bekannt:

Es sind Zweifel darüber aufgetaucht, ob eint Gemeinde

einen Ter an dem Beitrage zur Krankenversicherung übernehmen

muß, wenn ein Arbeiter infolge Verkürzimg der Arbeitszeit Er-

werbslosenunterstützung bezieht. Das Reichsarb^itsministerium,
mit dem wir uns deswegen in Verbindung gesetzt haben, teilt

uns nunmehr ein Rundsehreiben au die Landesregierungen und

die zuständigen Ministerien mit, in dem es heißt, daß unter Er¬

werbslosen, die die Gemeinden nach § 12a der Reichsverordnung
über Erwerbsloseniürsorge zu versichern haben, nur solche Per¬

sonen zu verstehen sind, die überhaupt keinen Verdienst haben,
nicht aber solche, die nur einen geminderten Wochen- oder

Doppelwocben-Arbeitsverdienst haben. Ferner setze die „Fort¬

setzung oder Aufrechterhaltung einer Versicherung gegen Krank¬

heit4* voraus, daß der Versicherte aus der versicherungspflichtigen
Beschäftigung ausgeschieden sei. Solange die Arbeitseinstellung
aber nur vorübergehend und ein Arbeitsverhältnis nicht endgültig
gelöst 5^i, läge dieser Fall nicht vor.

Gelten die Krankenkassen als Organe der Versicherungs¬
anstalt Im Sinne der Vorschriften des 8 8, X, Ziffer 15 der Post¬

ordnung vom 28. Juli 1917? Auf diese Frage hat der Reichs¬
postminister unterm 21. September 1920 wie folgt entschieden:
Die Krankenkassen gelten nicht als Organ der Versicherungs¬
anstalt im Sinne obiger Vorschrift, auch dann nicht, wenn ihnen

nach landesgesetzlicher Vorschrift die Einziehung der Ver¬

sicherungsbeiträge usw. übertragen ist. Als Organe der be¬

zeichneten Anstalten im Sinne dieser Vorschrift sind vielmehr

lediglich die Stel'cn anzusehen, die der unmittelbaren Aufsicht

der Laudesversicherungsanstalt unterstellt und mit Beamten der

Landes Versicherungsanstalt besetzt sind.

Krankenkassen dürfen daher Vordrucke, die Zusätze h.and-

SchrHtl eher Art enthalten, wie sie in obiger Bestimmung der

Postordnimg angegeben sind, also Namen und Zahlen, nicht als

Drucksachen zum ermäßigten Drucksachenporto, sondern nur

als Postkarten oder Briefe zum Postkarten- bzw. Briefporto ver¬

wenden.

Aus dem Verwaltungsberic.it der Berutsgenossensc.iafi der

Gas- und Wasserwerke für 1919. Da sich ehe Berufsgenossen¬
schaft der Gas- und Wasserwerke über das ganze Deutsche

Reich erstreckt, hat sie durch die im Yersailier Friedensvertrage
bestimmten Gebietsabtretungen bisher bereits 86 elsaß-lothringer
Betriebe verloren. Weitere Löschungen werden im Laufe dieses

Jahres vorgenommen. Der Sitz der Sektion II ist von Danzig
nach Stolp in Pommern verlegt worden. Neu hinzugekommen
sind 17 Betriebe. Der Bestand an versicherten Betrieben be¬

trug Ende 1919 3901 Betriebe mit zusammen 87 844 Versicherten.
Die Zahl der gemeldeten Unfälle ist gegen das Vorjahr von 4019
auf 6058 gestiegen, also um 50.73 v. Ii. 433 Unfälle wurden erst¬

malig entschädigt, d. h. 12,18 Proz. mehr als im Vorjahre. Die

laufenden Verwaltungskosten betrugen 291 259 Mk., gegen das

Vorjahr 106598 Mk., auf lede einzelne versicherte Person be¬

rechnet betrugen die Verwaltungskosteti 84.6 Mk., im Jahre 1913
7f>,4 Mk., im Jahre 1886 15jB /Mk. Durch Umlage waren im
Jahre 1919 aufzubringen 2288150 Mk. Der Vermögensbestand
stellt sich auf 449 957 Mk. W;._

Gewerkschaftliches,
Zum Reichstai-f für die Berufsgeuosseswetofts-Angestellten

hat dvr Reichsarbeitsminister dem Zentralverband der Ange¬
stellten folgenden Bescheid wegen des gestellten Antrages aui
AUr u\ erhindlichkeitVerklärung zugchen lassen:

„Der dortige Antrag, das Ueberelnk i nen vrm R, De¬
zember 1920 für die A

gestellten bei Bertil ten

im Gebiet des Deutschen Reiches *

allgemein , h zu

erklären, wird unverzüglich im „Reichsarbeitsblai I kannt-

gen
• nrden. Dabei wird h stimmt werden, dafl Fiuwen-

dringen bis zum 15. Feh 1921 erhoben werden können.
N i Ablauf di i Frlsi w!rd das Reichs rium

endgültig über den Antrag enbchcidcu.M

Rechtsprechung.
In einein Strcltverfahren gegen zwei verschiedene Kassen

müssen i> e i d c Parteien gehört werden. Entscheidung de >

Zweiten Revisionssenats des Reichsversicherungsamts vo u
9. November 1920, (Aktenzeichen IIa K. 101 2Xf\

O runde: Der Kläger hat seine Klage zwar zunächst nur

gegen die Allgemeine Ortskrankenkasse fflr kaufmännische Ge¬
schäfte In H erhoben. Mit Recht haben die Vorinstanzen aber
angenommen, daß sein Anspruch sich nicht nur gegen diese
Kasse, sondern auch gegen die Allgemeine Ortskrankenkasse in
A. richtet, nachdem sich im Laufe des Verfahrens als streitig
herausgestellt hatte, welche von diesen beiden Kassen zur Ge¬
währung der Leistungen an den Kläger verpflichtet ist. Der Gel«
tendmachung des Anspruchs gegen beide Kassen in einem Ver¬
fahren mit dem Ziele der Verurteilung der einen oder der anderen
Kasse stehen in prozessualer Hinsicht keine Bedenken entge¬

gen. (Revisionsentscheidung 2533, Amtl. Nachr. des RVA. 191 c>

Seite 357.) Erforderlich ist aber, daß in einem
solchen einheitlich durchzuführenden Ver¬
fahren beiden Kassen die Stellung als Par¬
tei eingeräumt und eine ausreichende Ge •

I e g e n h e i t zur Wahrnehmung ihrer Partei-
rechte gegeben wird. Diese Voraussetzung ist in dem
bisherigen Verfahren nicht erfüllt worden. Das Oberversiche¬
rungsarnt hat, was prozessual an sich zulässig wäre, auf die Be¬
rufung der Allgemeinen Ortskrankenkasse in H. die Allgemeine
Ortskrankenkasse In A. zur Gewährung der Leistungen an den
Kläger verurteilt. Es hat aber entgegen der Vorschrift des
§ 16 der Verordnung Ober Geschäftsgang und Verfahren der
Oberversicherungsftmter vom 24. Dezember 1911 der Allgemeinen
Ortskrankenkasse in A. weder von der Berufungsschrift Kennt¬
nis gegeben, noch sie zur Abgabe einer Gegenschrift
binnen einer bestimmten Frist aufgefordert
Dadurch ist diese Kasse in ihren Rechten, die sie als Partei für
sich irt Anspruch nehmen konnte, und in ihrer Verteidigung er¬

heblich beschränkt worden, zumal sie nach dem bisherigen
Gange des Verfahrens, zu dem sie in erster Instanz nicht als
Partei, sondern nur als Dritte gemäß § 23 der Verordnung Über
Geschäftsgang und Verfahren der Versicherungsämter zugezogen
War, nicht mit ihrer Inanspruchnahme zu rechnen brauchte. Das
Verfahren gegen sie leidet somit an wesentlichen Mängeln. Die !

mußte nach i 1697 Nr. 2 der RVO. zur Aufhebung der angefoch¬
tenen Entscheidung führen.

In materieller Hinsicht weist die Revision mit Recht darauf
hin, daß bisher nicht ausreichend festgestellt ist, ob die Voraus¬
setzungen für die Haftung der verurteilten Kasse, insbesondere

bei Berücksichtigung der Vorschrift des S 442 der RVO, ge¬

geben si!>u. Auch die bezüglich der Höhe des dem Kläger zuge¬

sprochenen Krankengeldes im Schriftsatz vom 19. Oktober 1920

geltend gemachten Bedenken sind gegebenenfalls vom Oberver¬
sicherungsarnt zu berücksichtigen,

Zwecks Herbeiführung eines den gesetzlichen Vorschriften
entsprechenden Verfahrens und weiterer sachlicher Aufklärung
war die Sache datier an das Oberversicherungsamt zurückzu¬
verweisen.

Versicherung VOi Bauarbeiten im F"£eii<vji.he(rieb einer

Gewerkschait. (Beschluß des Reichsversichcruugsamtcs vom

8. Dezember 1920, I B L. 18/20*.) Das Oberversicherungsarnt in
A. hatte entschieden, daQ Bauarbeiten im Eigenbaubetriebe der

Gewerkschaft s.. die bei der Knappschaftsberufsgenossenschaft
versichert ist, bei der Rhein.-Westf. Baugewerks-Berufsgenosseu-
schaft zu versichern seien. Diese Entscheidung hat das Reichs¬
versicherungsamt mit folgender Begründung aufgehoben: Das
Oberversicherungsarnt stützt seine Entscheidung im wesentlichen
auf einen Berieht der Sektion 2 der Rhein.-Westf, Baugewerks-
BerufSgenossenschaft vom I. November 1917, wonach die in Be¬

tracht kommenden Bauarbeiten nicht von einem ständigen Bau¬
arbeiterstamme der Gewerkschaft sondern von eigens zu diesem
Zwecke \ orfibeigehend eii stellten Bauarbeitern ausgeführt
sein l l. Diese Angaben werden aber durch den offenbar
durchaus sachkundigen Bericht des zuständigen Bergrevier¬
beamten widerlegt, an dessen Richtigkeit ZU zweifeln kein An¬

laß besteht und der auch durch die von der Beschwerdeführerin
vorgelegten Bescheinigung des zuständigen Kreisbaumeisters be¬

stätig: wird. Danach waren die umfangreichen Bauarbeiten auf

dem Grubengelände ier Beschwerdeführerin anfangs zum Te

an einzelne Unternehmer vergeben, sind aber dann in steigen«
dem Maße von Arb€ I rn ausgeführt worden, die aus dem

Grubenbetrieb herangezogen waren und fortlaufend mit B- -

r Art sowohl an Wohn- und Beti i i *

Buch im t ntlichen Grubenbetrieb beschäftigt v lii len.

sich dabe nicht nur um vorübergehende Verhäl i-

Lers bt sich d;r .. . dafl lie V hl der in dieser V ti • i

v« . n B r In dv ; len Jahren / h imt < r

Eni eiterung teiibct ! hat. Ks lie¬

fen e M rrkmale d i
.

I,,; die Bauai *

n, i >

I * U i.-\Vc tf. B« *-Bci ift P. •

Nlung i der Bcschv - rin verlangt, von e m sttin-

re« Bauarbc i Kamm des ü. . i riebes ausgeführt worden
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.
,. v s«e i r als i

* ten Betrieh gehörende Ban-{
zusehen wd (k mit dem Hanpil .ehe lei dzr

: scaschaft der auch d.e littme nach-f

ert (Zu vti
' ;» de: ünfallver-

rung, Bj L Amnerkung 8 zu I Gr be«Ünfafl-

ettes, S H Band Ii. ig l(> iu £ 6

-! nfallversicherimf S. 438.)

Der Geschäftsführer der Pcirullgeaoiirafchait Ist nLht An-

reMeli.er Im Sinne des Betrtetorätegesetzes. ti che* des

i en Re *

vom 22. September r- l

/ i
• Br. J

r die ti ob der Geschäfts! •' der Berüis-

gi *i tfi als Engest i Sinne des Betrieh^rSte-

relten hat. ist mafl B 12 Abs 2 les Betriebs-

tLemach gelten nicht als Angestellte ha Sinne

5 Betrie letzei gesel Im Vertreter von juristischen
Pen ren md von Ptrsonengesamthciten de H [liehen und

i ivaten Rechts« ferner die Geschäftsführer und Betrieb er,

louett sie zui selbständigen Einstellung und Entlassung der

lihi n im Betr c beschäftigten Arbeitnehmer berechtigt sind,

IOWC t ihnen Prokura oder Generalvollmacht erteilt ist.

her Geschäftsführer einer Berufsgenossenschaft ist nach

?: 32 der für die Verwaltung der Berufsgenossenschaft geltenden

Dienstordnung berechtigt unter gewissen Voraussetzungen einen

Angestellten vorläufig des Dienstes zu enthoben. Außerdem hat

der Vorstand der Berufsgenossenschaft dem Geschäftsführer eine

Vol-macht erteilt, auf Grund derer er in größerem Umfange über

das Vcrm n der Berufsgenossenschaft verfügen kann.

Nach den Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung
i t der Umfang der den Geschäftsführern der Berufsgenossen¬
schaft von dem Vorstand zu erteilenden Vollmacht gesetzlich da«

d rch beschränkt daß gewisse Aufgaben von dem Vorstand
1 hst erledig! werden müssen. Wenn somit auch nicht alle

.' in Vorstand der Berufsgenossenschaft zustehenden Befugni
dem Geschäftsführer übertragen werden können« so sied des¬

wegen doch die Begrirfsmcrr male einer Generalvollmacht als

gegebt anzusehen, denn die Generalvollmacht braucht sieh nicht

.. I die gesamten Vermögensverhältnisse des Arbeitgebers zu

Ci ecken, sondern kann vielmehr auf einen bestimmten Um-
*

ik von Vermögensangelegenbeiten beschränkt sein. Dieser
l. II aber ist hier gegeben (vgl. auch S 17.1 Zivilprozeßordnung

; Entscheidung des Reichsgerichts in Zivilsachen, Band 67,
S | 24 und Band 69 Seite 30lT. Es sind somit die im fi 12

Absatz 2 gegebenen Voraussetzungen als erfüllt anzuseilen, und
i r Geschäftsführer einer Eterufsgenossenschaft hat nicht als

Angestellter im Sinne des Betriebsrätegesetzes zu gelten.

Der Betriebsrat hat bei Acnderungcn In der Verwaltung

und in der Bureaueintcilung nur mitzuwirken, wenn durch diese

Aenderungen die Arbeitsverhältnisse der Angestellten In wirk-

Hefe tiefgehender Weise berührt werden. (Entscheidung des

vo läufigen Reichswirtschaftsrates vom 2a. September 1920 —

Aktenzeichen Hr. Br.J.-Nr. 20):
Die Aufgaben und Befugnisse des Betriebsrates werden in

£ (6 des Gesetzes aufgeführt Das Gesetz hebt in Ziffer 1 und 2

des f: 66 besonders die Aufgaben hervor, die der Betriebsrat in

Beirieben hat, die wirtschaftlichen Zwecken dienen. Die Be¬
fugnisse, die ein Betriebsrat in einem Betriebe mit wirtschaft¬
lichen Zwecken hat, können nicht ohne weiteres auf Verwal-
luftgsbetriebe übertragen werden.

In dem vorliegenden Fade, wo es sich um eine öffentlich-
rechtliche Ycrwaitungsorganisation handelt, die einer be¬
sonderen Reichsaufsichf (der des RVA.) ti n t e r -

Steht und für deren Beamte besondere Dienst¬

vorschriften gelten, liegt um so w euiger Veranlassung
vor, dem Betriebsrat die Befugnisse zuzusprechen« die nur für
B< ? mit wirtschaftlichen Zwecken vorgesehen und auch

•fori nur praktisch durchführbar sind. Der Hinweis des Be-
l rates aal Ziffer 6 des $ 6f. ist verfehlt denn die Anwendung

Ziffer 6 des $ 66 setzt voraus, dat. es sich um Wahrung
vn Rechten handelt, die dem Betriebsrat des Qesetzes zustehen.

•

aber um Forderungen, die dei gesetzlichen Grundlage ent-

ht Das Einvernehmen zu seilen der Arbeitnehmerschaft
und dem Arbeitgeber zu fordern, ist eine allgemeine Aufgabe
des Betriebsrates, die nicht so auszulegen ist, dafl der Betriebs¬
rat dei beitgeber für Erschütterungen verantwortlich machen
Will erst dadurch entstanden sind, daß der Betriebsrat For¬
derungen ausgestellt hat. da- «»er Rechtsgrundlage entbehren.

fn» besonderen kommt es iber darauf an, ob die ihr die
re Verwaltung getroffenen Anordnungen derart einschnei«
lei V rur sind, dal: das Arbeitsverhältnis dei Angestellten

rkltch in tiefgehender Weise dadurch berührt wir». Der
^ ichweis« daß es sich in dem vorliegenden Falle um d.e

I ehtung von neuen Abteilungei und eine andere Ver¬
teilung der Bureau räume um Wa limeu tief ein-

Jendei Art haud t, wurde nach k< i ?ciu • i als er-
* bt angesehen. Der Beschwerde muBte dal dei I..

i b e ben.

Der Betriebsrat hat bei der Gehaltsregefung der nicht unter

öi:n Tarif fallenden (ieschältFHrhrer und technischen Aufsicbts-

heaniten nicht mitzuwirken. (Entscheidung des vorläufigen
Reichswistschuftsrates vom 23. September 192t), Aktenzeichen
Dr. Br. Jr. Nr. 20.)

Ferner sieht dir Betriebsrat aus der ausdrucklichen
Herausnahme der Geschäftsführer und technischen Aufsichts-

beamtei aus dem Tarifvertrage den Schluß, daß, weil der für

die Angestellte! der Benrfsgenosscnschait geltende Tarifvertrag
kerne Anwendung auf die Geschäftsführer und technischen Auf-

sjclusbeamten findet deshalb der Betriebsrat bei Regelung der

Gehälu dieser Berus^enossenschaftsbMunten mitzuwirken

habe. Dieser Auffassung konnte nicht beigetreten werden, denn

der Wille der tarifschließenden Parteien geht zweifellos gerade

dahin, für die in Rede stehenden Beamten der Berufsgenossen¬
schaft Individualvertrügc vorzusehen.

Im Gegensatz hierzu erstreckt sieh die Mitwirkung des Be¬

triebsrats auf Gesamtverträge, von denen entweder alle Ange¬
lteilte oder bestimmte Kategorien betroffen werden. Das ist auch

der Sinn des $ 7h Ziffer 2 des Betricbsrälegeset/cs; überdies

hätte aber für den Palt daß überhaupt Raum ftir eine Mit¬

wirkung des Betriebsrates gewesen wäre, diese Mitwirkung ge¬

mäß S 78 Ziffer 2 im Benehmen mit den beteiligten wirtschaft¬
lichen Verbänden der Arbeitnehmer stattfinden müssen. Auch
diese Voraussetzung ffir die Mitwirkung ist in den) vorliegenden
Falle nicht erfüllt/4

Uebersicht.

SS 537 Abs. 1 Nr. II, 915 RVO. Aberntung von Binsen in

einem Flusse, die der berechtigte Landwirt und Fischer einem

gewerblichen Unternehmer bei Verkauf auf dem Halme über¬

lassen hatte, als Zubehör der Landwirtschaft des Fluß-Nutzungs¬
berechtigt en landwirtschaftlich versichert. (Entscheidung des

RVA. vom 10, Juni 1920. Akten*, la 904/19. - Amtl. Nachr. des
RVA. 1920, Heft 11, S. 413.)

8 1601, RVO. Die durch den Wohn« oder Beschäftigungv-
ort des Berechtigten zur Zeit der Ehispruchvcraehmung be¬

gründete Zuständigkeit des Versicherungsamts wird auch für
die Fortsetzung des Einspruchsverfahrentj insbesondere die

mündliche Verhandlung und Erstattung des Gutachtens im

Sinne der Sfi 1602« 1605 der Reichst ersicherungsorduimg durch
einen nachträglichen Wohnungswechsel des Verletzten nicht
berührt. Hält das zuständige Versicherungsamt eine noch¬
malige Vernehmung des inzwischen verzogenen Berechtigten
ihr erforderlich. SO ist es befugt im Wege der Rechtshilfe das

Versicherungsamt des derzeitigen Wohn- oder Besctläftlgungs-
orts darum ZU ersuchen. (Entscheidung des RVA., Aktenz. Ia

5131/15 vom 23. März 1920. - Amtliche Nachrichten des RVA.
1920, Heft 11. S, 41L)

Literatur.

Dr, Jur. B, Schmittniann, ord. Professor der Sozialpolitik
an der Universität Köln: Führer durch die deutsche Sozial¬

versicherung in ihrer OestaltttU g H ach d e m K r i e g c.

Zweite, erweiterte Aufla.ee. (».- 8. Tausend, durch einen Nach¬

ttag bis Ende 1920 ergänzt. Preis 11,20 Mk. (Der Nachtrag ist

auch einzeln zum Preise von L20 Mk. erhaltlich.)
Das Buch behandelt die Krauken-, Unfall-, Invaliden- und

Hinterbliebenenversichernng, sowie die Angestelltenversicherung
und berücksichtigt alie bis zur Gegenwart erfolgten Aenderungen
und Erweiterungen des Gesetzes. Ein Anhang bietet für Ein¬

gaben, Antra und Beschu erden zahlreich* /averlässige
Muster.

Zu beziehen durch unsere \ erbandsbuchhandlung Berlin

so. 26, Oranienstraße 40/41.

Einbanddecken
für den Jahrgang 1920 der

„Volkstümlichen Zeitschrift"

Vorbestellungen lür Einbanddocken (Preis 5#— Mk.

das Stück) bitten wir bis längstens 2V>. Februar1Q21

an den Verlag. Berlin SO 2ö, OranienstraUe 40-47,

gelangen in lassen.

SpSft-rc UigtiM—If kennen flieh! SSrSckSlcMIgl vcrCen.

POr trübere Jahrgänge werden bis ?u diesem Zeitpunkt
ebenfalls noch Bestellungen auf Einbanddecken entgegetv

genotmnenuL demnächst, sofern Vorrat reicht, ausgeführt

.-
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